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Mindestanforderungen an Duplex-Garagen 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 06392 des Bezirksausschusses 24 - Feldmoching-Hasenbergl 
vom 20.02.2024 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Großmann, 
 
der o.g. Antrag des Stadtbezirkes 24 - Feldmoching-Hasenbergl wurde dem Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung zur federführenden Bearbeitung zugeleitet. 

Mit diesem Antrag wird die Landeshauptstadt München aufgefordert, Duplex-Garagen nur 
dann als Stellplatznachweis bei Neubauten anzuerkennen, wenn beide Stellplätze (oben und 
unten) eine Höhe von mind. 2 m nachweisen. Als Begründung wird ausgeführt, dass von den 
Duplex-Garagen in der Praxis oft nur ein Stellplatz genutzt werde, da die neuen Autos oft zu 
hoch, zu breit oder zu lang seien. Nicht jedes Auto passe auf einen engen Duplex-Stellplatz.  
Um als Stellplatz anerkannt zu werden, müssten die Mindestanforderungen an Duplex-
Garagen, angepasst werden. 
 
Dazu teilen wir Folgendes mit: 

Die Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen ergibt sich aus Art. 47 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in Verbindung mit der Satzung der Landeshauptstadt München über die Ermittlung 
und den Nachweis von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung – 
StPlS). Die konkrete Zahl der notwendigen Stellplätze für ein Bauvorhaben richtet sich nach 
der Stellplatzsatzung. Die Größe und Beschaffenheit der Stellplätze richtet sich nach der 
Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV).  

Die Prüfpflicht im Baugenehmigungsverfahren für die konkrete Ausgestaltung der Stellplätze 
und Garagen besteht nur bei sogenannten Sonderbauten (Art. 60 Satz 1 Nr. 2 BayBO). Im 
vereinfachten Verfahren dagegen gibt es keine umfassende Prüfpflicht. 
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Die in der GaStellV festgelegten Maße sind Mindestanforderungen, die grundsätzlich nicht 
unterschritten werden sollen. Die GaStellV setzt jedoch keine Mindesthöhen für Duplex-
Garagen fest. Vielmehr nimmt sogar § 5 GaStellV (lichte Höhe) in Satz 2 „kraftbetriebene 
Hebebühnen“ von der Mindesthöhe von 2 m explizit aus. 

Die aktuelle Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt München enthält keine Vorgaben bzw. 
Maßangaben bezüglich der Stellplatzabmessungen und lichten Höhen. 

Die Lokalbaukommission als Untere Bauaufsichtsbehörde kann bezüglich der Höhe von 
(Duplex-) Stellplätzen keine über die BayBO und GaStellV hinausgehenden Anforderungen 
stellen. 

Es wäre also der Gesetzgeber gefordert, Verordnungen den modernen Fahrzeuggrößen 
anzupassen, damit sich Nutzungsprobleme in (Tief-) Garagen nicht ergeben. 
 
Dem Antrag Nr. 20-26 / B 06392 kann nicht entsprochen werden. Er ist damit behandelt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

II. Abdruck von I. 
an das Direktorium HA II BA-Geschäftsstelle Nord 

zum Auftrag vom 22.02.2024. 

 

 

 

 

 

 




